
Zur Beurteilung der Förderwürdigkeit
der Vereine bzw. zur Ermittlung der
jeweiligen Zuwendungen innerhalb des
Projektes „Breitensportentwicklung“
bewertet der Landessportbund Sachsen
die Anzahl der aktiv tätigen und gültig

lizenzierten Übungsleiter und Trai-
ner(ÜL/Tr). Dieser Prozess gestaltet sich
kompliziert, da die Vielzahl der mög-
lichen sportspezifischen Abschlüsse und
die verschiedenen im Umlauf befind-
lichen Lizenzdokumente, Ausweise und

Zertifikate für alle Beteiligten die sachge-
rechte Bewertung des o.g. Kriteriums
erheblich erschweren. Im Folgenden sol-
len deshalb „gültige Lizenzen“ und aner-
kannte Zertifikate „in Ausbildung ste-
hend“ beschrieben werden.
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Hinweise zu „gültigen Lizenzen“ und 
Zertifikaten „in Ausbildung stehend“

Der Landessportbund Sachsen aner-
kennt grundsätzlich alle Lizenzdoku-
mente des Deutschen Olympischen
Sportbundes (DOSB) bzw. des Deut-
schen Sportbundes (DSB) entsprechend
der Ausbildungsgänge und  Lizenzstu-
fen (C, B, A), so wie diese in den „Rah-
menrichtlinien für Qualifizierung im
Bereich des Deutschen (Olympischen)
Sportbundes“ beschrieben sind.
Im Einzelnen sind dies:
• Übungsleiterinnen/Übungsleiter 

Breitensport (sportartübergreifend)
• Trainerinnen/Trainer Breitensport 

(sportartspezifisch)
• Trainerinnen/Trainer Leistungssport 

(sportartspezifisch)
• Vereinsmanagerinnen/Vereins-

manager und 
• Jugendleiterinnen/Jugendleiter

Der DOSB hat – wie vorher der DSB 
auch – standardisierte Lizenzvordrucke
für die innerhalb der Sportorganisation
erworbenen Abschlüsse aller Ausbil-
dungsrichtungen und -stufen ent-
wickelt. 
Alle Ausbildungsträger, die zur Vergabe
einer DOSB-(DSB-) Lizenz berechtigt sind,
nutzen in der Regel diese Vordrucke.
Alle beruflichen und alle außerhalb der
Sportorganisation erworbenen Ab-
schlüsse können für die Förderung
nicht anerkannt werden. Liegen solche
Qualifizierungsnachweise vor, emp-
fiehlt es sich, sich rechtzeitig im Vorfeld
der Beantragung an den zuständigen
Landesfachverband oder den LSB zu
wenden. In geeigneten Fällen können
diese Abschlüsse ggf. in eine DOSB-
Lizenz umgeschrieben werden. 

1. Lizenzen des DOSB (bzw. des DSB)

„Gültig“ ist dieses Lizenzdokument,
wenn die erforderlichen Angaben zum
Lizenzinhaber, zum absolvierten Ausbil-
dungsgang, zur Lizenzstufe sowie zum
Gültigkeitszeitraum eindeutig ersichtlich
sind. 
Infolge der Neugründung des DOSB und
der immer wieder erfolgten Anpassun-
gen der Ausbildungsrichtlinien sind
weiterhin frühere Lizenzdokumente im
Umlauf. Diese werden schrittweise
ersetzt, wenn alle Möglichkeiten einzu-
tragender Lizenzverlängerungen er-
schöpft sind.
In diesem Sinne werden auch die nach-
folgend beispielhaft dargestellten „alten
Lizenzen“ weiterhin als gültig aner-
kannt, sofern die erforderlichen Anga-
ben – insbesondere die Gültigkeitsfri-
sten – eindeutig ersichtlich sind.

1.1. Sportartübergreifende Lizenzen des DOSB („Übungsleiter Breitensport“) (werden von den KSB/SSB und vom LSB ausgestellt)

persönliche Angaben,
Unterschrift

Lizenzart

Ausbildungsprofil
(z.B. Kinder/Jugend-

liche)

Gültigkeit mind. bis
31.12. des laufenden

Förderjahres

Gültigkeit mind. bis
31.12. des laufenden

Förderjahres

Unterschrift/Stempel
des zuständigen Aus-

bildungsträgers
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Absolventen der sportartspezifischen
Ausbildungsgänge der Fachverbände
erwerben i.d.R. spezifische Abschlüsse,
die in adäquate  Übungsleiter- und/oder

Trainer-Lizenzen des DOSB gewandelt
werden. Mehrheitlich werden auch die
entsprechenden DOSB-Lizenzdokumen-
te vergeben. Diese werden bei Erfüllung

der o.g. Bedingungen sowohl in den
neueren als auch in den ältern Versionen
ebenfalls als gültig akzeptiert. 

1.2. Sportartspezifische Lizenzen (werden von den Landes- bzw. Spitzenfachverbänden ausgestellt)

Mit wenigen Landesfachverbänden hat
der LSB im Sinne von Einzelfallregelun-
gen vereinbart, dass die verbandsspezi-
fischen Ausweise beziehungsweise
Lizenzen den DOSB-Lizenzdokumenten
gleichgestellt sind. 

Das betrifft u.a. den Landes-Musik- und
Spielleute-Verband, den Skiverband
sowie den Wander- und Bergsportver-
band. Im konkreten Fall können die
Lehrreferenten der betreffenden Landes-
fachverbände dazu Auskunft erteilen.
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Im Förderprojekt Breitensportentwick-
lung können auch Personen berück-
sichtigt werden, die sich in der Ausbil-
dung innerhalb des Lizenzsystems
befinden und noch keinen regulären
Lizenz-Abschluss erworben haben.
Prinzipiell gilt, dass der Status „in Aus-
bildung stehend“ anerkannt werden
kann, wenn ein durch den jeweiligen
Ausbildungsträger (LSB, KSB/SSB, Lan-

desfachverband) ausgestelltes Zertifikat
über mindestens 30 Lerneinheiten (LE)
im Rahmen der Lizenzausbildung, wel-
che ein oder zwei Jahre vor dem bean-
tragten Förderjahr absolviert wurden,
vorliegt. 
Im Allgemeinen wird der sportartüber-
greifende „Grundlehrgang“ bei den
Kreis- und Stadtsportbünden (KSB/SSB)
bzw. dem Landessportbund realisiert.

Ebenso bieten auch einige Landesfach-
verbände vergleichbare Ausbildungsab-
schnitte an. 
Das Zertifikat muss u.a. den Namen und
Vornamen, das Geburtsdatum, die
Anzahl der absolvierten Lerneinheiten
und die inhaltlichen Schwerpunkte der
Ausbildung enthalten. Der Ausbildungs-
träger muss das Zertifikat durch Stempel
und Unterschrift bestätigt haben.

2. Zertifikate „in Ausbildung stehend“

- Sächsischer Fußballverband Trainerassistent 40 LE
- Judoverband Sachsen Sportassistent Judo 45 LE
- Schachverband Sachsen ÜL-Grundlehrgang 1.Lizenzst. 40 LE
- Sächsischer Schützenbund Schießsportleiter 30 LE
- Skiverband Sachsen DSV-Ski-ÜL Grundstufe 60 LE
- Deutscher Turnerbund Trampolin-Basis-Schein 40 LE
- Sächsischer Ju-Jutsu-Verband Sportassistent 40 LE
- Squash-LV Sachsen Squash ÜL Grundlehrgang 60 LE
- Sächsischer Tennisverband Tennisassistent 45 LE

2.1. Muster eines anerkannten Zertifikates von KSB/SSB

2.2. Beispiele für anerkannte Zertifikate von Landesfachverbänden

Nicht anerkannt werden alle Zertifizie-
rungen und Teilnahmebestätigungen,
welche Ausbildungen außerhalb des
Lizenzsystems des  DOSB belegen, oder
Abschlüsse, die bei externen Bildungs-
trägern erworben wurden, wie z.B.:

Nicht anerkannt werden:

• Instruktorenausweis Inline-Skating e.V.
• Schießleiter Bund Deutscher Sportschützen e.V.
• Fit for Kids DTTB Kindertrainerlizenz (Tischtennis)
• Jugendleitercard („Juleica“)
• Skilehrer-Lizenz des Deuschen Skilehrerverbandes

 


